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Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen

Urteil vom 18.12.2007

Die Berufung wird zurückgewiesen. Die Klage gegen den Ausführungsbescheid vom 26. Novem-

ber 2007 wird abgewiesen. Der Beklagte hat die notwendigen außergerichtlichen Kosten der

Kläger zur Hälfte zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Die Kläger begehren die Gewährung von Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz

(AsylbLG), hilfsweise nach § 3 AsylbLG, für den Zeitraum vom 25. August 2004 bis zum 31.

Mai 2005.

Die Klägerin zu 1) ist am ... in .... und der Kläger zu 2) am ... in .... geboren. Die Klägerin zu 1) ist

serbische Volkszugehörige, der Kläger zu 2) Roma aus Mazedonien. Ihr Antrag auf Anerkennung

als Asylberechtigte wurde durch Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer

Flüchtlinge vom 15. August 1989 als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Dieser Bescheid ist

bestandskräftig. Ein erneuter Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigte wurde durch Bescheid

des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 15. November 1991

abgelehnt. Es wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Ausländergesetz

(AuslG) nicht vorlagen. Diese Entscheidung ist ebenfalls rechtskräftig. Die Kläger reisten im

Februar 2003 aus der Bundesrepublik Deutschland aus. Auf den erneuten Asylantrag der Kläger

nach ihrer erneuten Einreise nach Deutschland am 25. August 2004 lehnte das Bundesamt für die

Anerkennung ausländischer Flüchtlinge durch Bescheid vom 21. September 2004 die Durch-

führung eines erneuten Asylverfahrens ab und stellte fest, dass Abschiebungshindernisse nach §

53 AuslG nicht vorliegen, und forderte die Kläger unter Abschiebungsandrohung auf, die Bundes-

republik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung zu verlassen.

Seitdem wurden die Kläger geduldet.

Die Kläger beantragten am 25. August 2004 bei der Gemeinde N. Leistungen nach dem AsylbLG.

Als Grund ihrer Einreise nach Deutschland gab die Tochter der Kläger für diese an, dass es ihnen

in Serbien nicht gut gegangen sei. Sie hätten dort keine Wohnung gehabt. Der Kläger zu 2) sei

psychisch erkrankt und wolle sich hier behandeln lassen, weil er die Behandlung in Serbien nicht

bezahlen könne. Außerdem seien sie Angehörige des Roma-Volkes. In einer bei der Gemeinde N.
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am 17. September 2004 eingegangenen schriftlichen Erklärung wiederholten die Kläger dieses

Vorbringen und ergänzten, dass die Ärzte sie erniedrigt und ihnen gesagt hätten, sie hätten kein

Recht auf eine medizinische Versorgung. Aufgrund der Depression des Klägers zu 2) sei dessen

Leben gefährdet. Die Klägerin zu 1) sei zucker- und herzkrank und leide unter Asthma. Daher

seien sie nach Deutschland gereist, weil sie in Serbien keine Möglichkeit gehabt hätten, eine

medizinische Behandlung zu erhalten.

Ab dem 25. August 2004 gewährte ihnen die herangezogene Gemeinde N. lediglich Leistungen in

Anwendung des § 1a Nr. 1 AsylbLG, da sie sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben

hätten, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erhalten. Der diesbezügliche Bescheid wurde am

10. Dezember 2004 erlassen, durch den die Leistungsansprüche für die Monate August 2004 bis

Dezember 2004 geregelt wurden; in diesem Bescheid wurde darauf hingewiesen, dass die

Leistung grundsätzlich nur für einen Monat bewilligt wird und die Zahlung, die der jeweiligen

Bewilligung folgt, eine Neubewilligung der Leistung darstellt. Durch den bestandskräftigen

Folgebescheid vom 3. Mai 2005 wurde der Leistungsanspruch für den Monat Juni 2005 geregelt.

Der bereits aufgrund der faktischen Leistungsgewährung eingelegte Widerspruch vom 7. Oktober

2004 wurde durch den Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 21. Juni 2005 zurückgewiesen.

Ein zuvor durchgeführtes Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes blieb erfolglos

(SG Hannover, Beschluss vom 11. Februar 2005 –O. -; LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss

vom 25. April 2005 –P. und Q.).

Am 12. Juli 2005 haben die Kläger hiergegen Klage eingereicht. Die Klage ist durch Gerichts-

bescheid des Sozialgerichts (SG) Hannover vom 25. Oktober 2005 abgewiesen worden; zugleich

ist die Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt worden. Zur Begründung ist ausgeführt

worden, dass die Kläger einen Anspruch auf Leistungsgewährung nach § 2 oder § 3 AsylbLG

nicht hätten, denn sie seien gemäß § 1a Nr. 1 AsylbLG eingereist, um Leistungen nach diesem

Gesetz zu erlangen. Sie gehörten zum Kreis der Leistungsberechtigten nach § 1 Abs. 1 Nr. 4

AsylbLG, für den Einschränkungen nach § 1a AsylbLG in Betracht kämen. Die Leistungsberech-

tigung nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 AsylbLG, die zum 1. Januar 2005 eingeführt worden sei, sei begrenzt

bis zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesamtes über den Asylfolgeantrag. Diese Entschei-

dung sei bereits am 21. September 2004 getroffen worden, d.h. vor der Einführung des § 1 Abs. 1

Nr. 7 AsylbLG zum 1. Januar 2005. Die Voraussetzungen des § 1a Nr. 1 AsylbLG seien im

Übrigen erfüllt, weil die Kläger zur Krankenbehandlung des Klägers zu 2.) eingereist seien.
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Gegen den am 31. Oktober 2005 zugestellten Gerichtsbescheid haben die Kläger am 30. Novem-

ber 2005 Berufung bzw. Beschwerde gegen die ablehnende Prozesskostenhilfeentscheidung

eingelegt und die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die zweite Instanz beantragt. Zur

Begründung führen sie im Wesentlichen aus, dass sie nicht gesagt hätten, sie seien wegen der

psychischen Erkrankung des Klägers zu 2.) wieder eingereist. Auch seien sie von der Ausländer-

behörde damals derart unter Druck gesetzt worden, dass sie sodann "freiwillig" Deutschland

verlassen hätten. Bereits seit dem Frühjahr 2002 sei der Kläger zu 2.) aufgrund seiner Erkrankung

als dauerhaft reiseunfähig anzusehen. Die Ausländerbehörde habe durch rechtswidrigen Druck die

Ausreise der Kläger bewirkt. Deshalb dürfe sich die Unterbrechung des Aufenthaltes der Kläger

nicht zu ihren Lasten auswirken.

Durch Beschluss vom 9. Mai 2006 –R. – ist die Beschwerde gegen die Prozesskostenhilfe-

entscheidung des SG zurückgewiesen worden. Durch weiteren Beschluss vom 9. Mai 2006 –S. –

ist unter Verweis auf den soeben genannten Beschluss der Antrag auf Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe für das Berufungsverfahren abgelehnt worden. Der Abänderungsantrag bzw. erneute

Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe vom 27. August 2007 ist durch Beschluss vom 18.

September 2007 –T. – abgelehnt worden. Ein weiterer Prozesskostenhilfeantrag ist in der münd-

lichen Verhandlung am 18. Dezember 2007 abgelehnt worden.

Am 5. Oktober 2004 hatten die Kläger die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis beantragt. Unter

Bezugnahme auf ein ärztliches Attest vom 29. März 2007, in dem eine Selbstmordgefährdung

attestiert wurde, erklärte sich die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungs-

gericht Hannover (-U. – und V. -) am 5. April 2007 bereit, befristete Aufenthaltserlaubnisse nach

§ 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz zu erteilen, sobald die Kläger ihre Pässe vorlegen.

Aufgrund dessen hat sich die Beklagte durch Schriftsatz vom 8. Mai 2007 im Rahmen eines Teil-

anerkenntnisses bereit erklärt, rückwirkend ab dem 5. Oktober 2004, dem Zeitpunkt der

Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, ungekürzte Leistungen gemäß § 3 AsylbLG zu gewäh-

ren. Diese Regelung ist durch Bescheid vom 26. November 2007 für die Zeit vom 5. Oktober

2004 bis einschließlich Dezember 2006 und durch weiteren Bescheid vom 10. September 2007 für

die Zeit von Januar bis September 2007 (betrifft nicht den hier streitigen Zeitraum) umgesetzt

worden, indem für diese Zeiträume nunmehr ungekürzte Leistungen nach § 3 AsylbLG gewährt

worden sind. Für den Zeitraum vom 25. August 2004 bis zum 4. Oktober 2004, d.h. für die Zeit

vor der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, hätten die Kläger nur eine Duldung gehabt,

sodass die Kürzung der Leistungen nach § 1a AsylbLG gerechtfertigt gewesen sei. Ab dem 5.

Oktober 2004 seien die Kläger als Leistungsberechtigte nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG anzuse-
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hen, sodass eine Anwendung des § 1a AsylbLG nicht in Betracht käme. Dieses Teilanerkenntnis

haben die Kläger in der mündlichen Verhandlung am 18. Dezember 2007 angenommen.

Die Kläger beantragen,

1.) den Gerichtsbescheid des SG Hannover vom 25. Oktober 2005, den Bescheid der

Gemeinde N. vom 10. Dezember 2004 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21.

Juni 2005 in der Gestalt des Teilanerkenntnisses vom 8. Mai 2007 und der Ausführungs-

bescheide zu ändern,

2.) die Beklagte zu verurteilen, ihnen ab 25. August 2004 bis 31. Mai 2005 Leistungen

gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG, hilfsweise gemäß § 3 AsylbLG, zu gewähren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Darüber hinaus beantragen die Kläger, den Rechtsstreit auszusetzen, und ihn gemäß Artikel 100

Abs 1 des Grundgesetzes und/oder gemäß Artikel 100 Abs 2 des Grundgesetzes dem Bundes-

verfassungsgericht zur Entscheidung vorzulegen, weil die Vorschrift des § 1 Abs 1 Nr 3 des Asyl-

bewerberleistungsgesetzes verfassungswidrig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes und des Vorbringens der Beteiligten im

Übrigen wird auf die Gerichtsakte und die beigezogenen Verwaltungsvorgänge verwiesen. Diese

sind ihrem wesentlichen Inhalt nach Gegenstand der Entscheidung gewesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Berufung ist gemäß § 143 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulässig, sie ist jedoch - soweit sich der

Rechtstreit nicht durch das angenommene Teilanerkenntnis erledigt hat - nicht begründet.

Der Rechtsstreit hat sich gemäß § 101 Abs.2 SGG in der Hauptsache erledigt, soweit es die

Leistungsansprüche betrifft, die vom in der mündlichen Verhandlung angenommenen Teil-

anerkenntnis erfasst sind, d.h. die Gewährung ungekürzter Leistungen nach § 3 AsylbLG für die

Zeit vom 5. Oktober 2004 bis zum 31. Mai 2005. Zu entscheiden war somit noch zum Einen, ob

den Klägern für die Zeit vom 25. August 2004 bis zum 4. Oktober 2004 Leistungen gemäß § 2

AsylbLG, hilfsweise gemäß § 3 AsylbLG, statt der nach § 1a Nr. 1 AsylbLG gekürzten Leistun-
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gen zustanden. Zum Anderen ist zu entscheiden, ob die Kläger für die Zeit vom 5. Oktober 2004

bis zum 31. Mai 2005 erhöhte Leistungen nach § 2 AsylbLG beanspruchen konnten.

Soweit es die Zeit vom 25. August 2004 bis zum 4. Oktober 2004 betrifft, hat der Beklagte zu

Recht die Leistungen nach dem AsylbLG nach § 1a Nr. 1 AsylbLG eingeschränkt. Diese

einschränkende Regelung erfasst alle Leistungsansprüche nach dem AsylbLG.

Nach dieser Regelung erhalten Leistungsberechtigte, die leistungsberechtigt im Sinne des § 1 Abs.

1 Nr. 4 AsylbLG sind, Leistungen nach diesem Gesetz nur, soweit dies im Einzelfall nach den

Umständen unabweisbar geboten ist, wenn sie sich in den Geltungsbereich des Gesetzes begeben

haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen. Dies ist im Fall der Kläger anzunehmen.

Die Kläger sind aufgrund der ihnen für die Zeit bis einschließlich 4. Oktober 2004 erteilten

Duldungen Leistungsberechtigte nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG; eine Leistungsberechtigung

nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG lag für diesen Zeitraum nicht vor. Auf die erst zum 1. Januar 2005

eingeführte Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 7 AsylbLG können sie sich nicht berufen, da das Asyl-

folgeverfahren (Antragstellung im August 2004, Beendigung durch Bescheid des Bundesamtes

vom 21. September 2004) schon vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen war. Insoweit wird auf die

zutreffenden Ausführungen im Gerichtsbescheid des SG Hannover verwiesen. Die Kläger haben

sich zur Überzeugung des Gerichts bei ihrer Wiedereinreise im August 2004 auch in den

Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen. Die

Voraussetzungen dieser Regelungen liegen vor, wenn ein finaler Zusammenhang zwischen dem

Einreiseentschluss und der Inanspruchnahme der Leistung besteht. Dieser Zusammenhang besteht

nicht nur dann, wenn der Wille, die Leistung zu erhalten, einziger Einreisegrund ist. Beruht die

Einreise auf verschiedenen Motiven, ist das Erfordernis des finalen Zusammenhangs auch erfüllt,

wenn der Zweck der Inanspruchnahme von Leistungen für den Einreiseentschluss von prägender

Bedeutung gewesen ist. Das bedeutet, dass die Möglichkeit, auf Leistungen nach dem AsylbLG

angewiesen zu sein, für den Einreiseentschluss, sei es allein, sei es neben anderen Gründen, in

besonderer Weise bedeutsam gewesen sein muss. Es genügt demgegenüber nicht, dass der Bezug

von Leistungen nach dem AsylbLG beiläufig erfolgt oder anderen Einreisezwecken untergeordnet

und in diesem Sinne nur billigend in Kauf genommen wird. Die nur in das Wissen des Ausländers

gestellten Gründe für seine Ausreise muss dieser benennen und widerspruchsfrei sowie substanz-

reich darlegen, um der Behörde und auch dem Gericht die Möglichkeit zu geben, zu prüfen, ob

der genannte Tatbestand erfüllt ist (BVerwG, Urteil vom 04.06.1992 - 5 C 22.87 - BVerfGE 90,

212 zur inhaltlich gleichen Regelung des § 120 BSHG)
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Dies zugrunde gelegt, lagen die Voraussetzungen des § 1a Nr. 1 AsylbLG vor. Die Kläger haben

gegenüber dem Beklagten als Gründe für die Einreise im Beisein ihrer Tochter erklärt, dass es

ihnen in Serbien nicht gut gegangen sei, weil sie dort keine Wohnung gehabt hätten und der Klä-

ger zu 2) auch psychisch krank sei. Er wolle sich hier behandeln lassen, weil er die Behandlung in

Serbien nicht bezahlen könne. Die gleichen Gründe haben die Kläger in ihrer am 17. September

2004 beim Beklagten eingegangenen schriftlichen Stellungnahme genannt. Zudem haben die

Kläger als Grund ihrer Einreise den Umstand genannt, dass sie als Angehörige des Roma-Volkes

in Serbien keine Möglichkeit gehabt hätten, die psychische Erkrankung des Klägers zu 2) sowie

die Zucker-, Herz-, Asthma-Erkrankung der Klägerin zu 1) behandeln zu lassen. Sie seien als

Roma Menschen zweiter Klasse. Diesen Erklärungen ist zu entnehmen, dass prägend für die Ein-

reise der Antragsteller der Wunsch nach einer medizinischen Versorgung in Deutschland war,

wenn auch möglicherweise der Wunsch, mit weiteren nahen Familienangehörigen zusammen-

zuleben, ebenfalls von Bedeutung war. Das bedeutet indes, dass ihre Motivation für die Einreise

wesentlich davon geleitet war, Leistungen nach dem AsylbLG, hier Leistungen nach § 4 AsylbLG

zu erlangen. Den diesbezüglichen Ausführungen des 7. Senates des erkennenden Gerichts im

Beschluss vom 25. April 2005 folgt der erkennende Senat auch nach nochmaliger Überprüfung.

Eine hiervon abweichende Motivation haben die Kläger insbesondere auch im Berufungsverfah-

ren nicht hinreichend darlegen können.

Die Kläger haben für die Zeit ab dem 5. Oktober 2004 bis zum 31. Mai 2005, für die der Beklagte

nachträglich die Kürzungsentscheidung nach § 1a AsylbLG aufgehoben und ungekürzte Leistun-

gen nach § 3 AsylbLG gewährt hat, keinen Anspruch auf die Gewährung erhöhter Leistungen

nach § 2 Abs. 1 AsylbLG. Dabei bedarf es keiner Entscheidung, ob die Kläger in dieser Zeit – wie

von dem Beklagten angenommen – bereits als Leistungsberechtigte nach § 1 Abs. 1 Nr. 3

AsylbLG anzusehen sind, denn diese Vorschrift stellt auf den "Besitz" einer der dort genannten

Aufenthaltserlaubnisse ab, es ist jedoch nicht ersichtlich, dass der Beklagte im ausländerrecht-

lichen Verfahren rückwirkend ab dem 5. Oktober 2004 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.

5 AufenthG (bzw. der bis zum 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Vorgängerregelung im

AuslG) erteilt hat. Diese Problematik muss vorliegend jedoch nicht geklärt werden, weil der gel-

tend gemachte Anspruch auf Leistungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG aus sonstigen Gründen nicht

besteht.

Die 36-Monatsfrist des § 2 Abs. 1 AsylbLG (in der bis zum 27. August 2007 geltenden Fassung)

beginnt hier nämlich erst ab dem Zeitpunkt der Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland

am 25. August 2004 zu laufen. Deshalb war sie in dem hier streitigen Zeitraum von der Wieder-

einreise am 25. August 2004 bis zum 31. Mai 2005 noch nicht abgelaufen. Sie lief erst zum 25.
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August 2007 ab, wobei zu berücksichtigen ist, dass inzwischen mit Wirkung ab dem 28. August

2007 diese Frist vom Gesetzgeber auf 48 Monate verlängert wurde.

Die Zeiten des Leistungsbezuges vor der Ausreise der Kläger im Februar 2003 sind nicht berück-

sichtigungsfähig, weil hier durch den ca. 1 ½ jährigen Aufenthalt im Heimatland (Februar 2003

bis August 2004) eine nachhaltige und tiefgreifende Unterbrechung eingetreten ist, die dazu führt,

dass nach einer solchen Unterbrechung die Fristberechnung erneut zu beginnen hat. Hierzu wird

auf den den Beteiligten zugeleiteten Beschluss des Nds. Oberverwaltungsgerichts (vom 27. März

2001 – 12 MA 1012/01 – GK-AsylbLG, VII – zu § 2 Abs. 1 (OVG – Nr. 27); so auch VG

München, Beschluss vom 26. Juli 2004 – M 15 E 04.916, recherchiert in Juris, Rn. 48 m.w.N.)

verwiesen, wonach Unterbrechungen ab einer Dauer von 6 Monaten relevant sein können. Dieses

gilt danach insbesondere, wenn sich Ausländer längere Zeit in ihrem Heimatland aufgehalten

haben (vgl. Seite 2 des Beschlussabdruckes). Diesen Ausführungen des Nds. Oberverwaltungs-

gerichts schließt sich der erkennende Senat nach eigener Überzeugungsbildung an.

Auch die Zeiten des Aufenthaltes der Kläger im Heimatland von Februar 2003 bis August 2004

können nicht fiktiv berücksichtigt werden, denn nach § 2 AsylbLG ist allein auf den tatsächlichen

Bezug von Leistungen nach § 3 AsylbLG abzustellen.

Auch über den (allerdings für das Sozialversicherungsrecht) entwickelten sogenannten sozial-

rechtlichen Herstellungsanspruch lassen sich tatsächliche Abwesenheitszeiten nicht fiktiv

ersetzen. Vor diesem Hintergrund ist es für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren nicht

relevant, unter welchen Umständen es zur Ausreise im Februar 2003 gekommen ist. Dieses wäre

gegebenenfalls in einem Amtshaftungsverfahren gegen die Ausländerbehörde zu klären.

Das Verfahren ist auch nicht – wie von den Klägern beantragt – gemäß Art. 100 Abs. 1 oder Abs.

2 Grundgesetz (GG) auszusetzen. Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG ist das Verfahren auszusetzen

und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es sich – wie hier

geltend gemacht – um die Verletzung des Grundgesetzes handelt, sofern das erkennende Gericht

ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig hält.

Gleiches gilt nach Art. 100 Abs. 2 GG, wenn in einem Rechtsstreite zweifelhaft ist, ob eine Regel

des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für

den Einzelnen erzeugt (Art. 25 GG). Diese Voraussetzungen für eine Aussetzung des Verfahrens

liegen nicht vor.
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Die Regelungen in dem AsylbLG, wonach nicht alle Leistungsberechtigten nach § 1 Abs. 1

AsylbLG einen Anspruch auf Leistungen auf den Niveau von Sozialhilfeleistungen haben und

entsprechend dem ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus innerhalb des AsylbLG differenziert

wird, wobei Ausländer mit einem bestimmten Aufenthaltsstatus aus dem Anwendungsbereich des

AsylbLG herausfallen und statt dessen Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII bean-

spruchen können, verstoßen zur Überzeugung des Senates nicht gegen die verfassungsrechtlichen

Vorgaben des Grundgesetzes. Verfassungsrechtlich ist das Existenzminimum in Art. 1 Abs. 1 GG

dergestalt garantiert, dass es Aufgabe des Staates ist, die Mindestvoraussetzungen für ein

menschenwürdiges Dasein zu schaffen. In Anwendung dieser Maßstäbe hatte bereits das BVerwG

(Beschluss vom 29. September 1998 – 5 B 82/97 -, NVwZ 1999, 669 mit Bezug auf die Recht-

sprechung des BVerfG) entschieden, dass der Umstand, dass die Grundleistungen nach § 3

AsylbLG geringer ausfallen als vergleichbare Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz (jetzt

SGB XII), nicht die Annahme rechtfertigt, der Gesetzgeber gewährleiste mit den Leistungen nach

dem AsylbLG nicht das verfassungsrechtlich Gebotene. Auch das BVerfG hat in seinem

Beschluss vom 11. Juli 2006 (– 1 BvR 293/05 -, NVwZ 2007, 436, mit Verweis auf die bisherige

Rechtsprechung des BVerfG) keine Veranlassung, die damals noch geltende 36-Monats-Frist aus

verfassungsrechtlichen Gründen in Frage zu stellen. Vielmehr hat es ausdrücklich ausgeführt, dass

es im sozialpolitischen Ermessen des Gesetzgebers steht, für Personen, die nach dem AsylLG zu

beurteilen sind, ein eigenes Konzept zur Sicherung ihres Lebensbedarfs zu entwickeln und dabei

auch Regelungen über die Gewährung von Leistungen abweichend vom Recht der Sozialhilfe zu

treffen. Insbesondere ist es dem Gesetzgeber nicht verwehrt, Art und Umfang von Sozialleistun-

gen an Ausländer grundsätzlich von der voraussichtlichen Dauer ihres Aufenthalts in Deutschland

abhängig zu machen (zu allem auch Hachmann/Hohm, Änderungen des Asylbewerberleistungs-

gesetzes durch EU-Richtlinien, NVwZ 2008, 33, 36). Auch das Nds. Oberverwaltungsgericht hat

entschieden, dass die Bestimmungen des AsylbLG (in der Fassung von 1997) verfassungsmäßig

sind (Beschluss vom 21. Juni 2000 – 12 L 3349/99 – einsehbar in juris).

Auch das Europarecht lässt Differenzierungen bei der Gewährung von Sozialleistungen an Aus-

länder zu (vgl. z.B. Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von

Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten, Amtsblatt der

Europäischen Union L 31/18 vom 6.2.2003).

Die Regelungen des AsylbLG, insbesondere die von den Klägern betonte Regelung des § 1 Abs. 1

Nr. 3 AsylbLG, verstoßen auch nicht im Sinne des Art. 100 Abs. 2 GG gegen völkerrechtliche

Vorgaben, die gemäß Art. 25 GG als Bundesrecht gelten. Es ist allgemein anerkannt und bedarf

deshalb keiner Erläuterungen, dass die hier relevante Europäische Menschenrechtskonvention
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(EMRK) insoweit in der Bundesrepublik Deutschland zu beachten ist. Ein Verstoß der Regelun-

gen des AsylbLG gegen die Vorgaben der EMRK kann jedoch nicht festgestellt werden; dieses ist

im Sinne des Art. 100 Abs. 2 GG auch nicht zweifelhaft. Die Regelungen des AsylbLG verstoßen

insbesondere nicht gegen das in Art. 14 EMRK niedergelegte Diskriminierungsverbot. Danach ist

der Genuss der in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ohne Benachteiligung zu

gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht, in der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, in den

politischen oder sonstigen Anschauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zugehörig-

keit zu einer nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status

begründet ist. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte

(EGMR) ist eine unterschiedliche Behandlung im Sinne von Art. 14 der Konvention, der auch im

Rahmen der Gewährung von Sozialleistungen angewandt wird, diskriminierend, wenn es für sie

"keine objektive und angemessene Rechtfertigung gibt", d.h. wenn mit ihr kein "legitimes Ziel"

verfolgt wird oder "die eingesetzten Mittel zum angestrebten Ziel nicht in einem angemessenen

Verhältnis stehen". Die Vertragsstaaten haben einen gewissen Ermessensspielraum bei der

Beurteilung der Frage, ob und inwieweit Unterschiede bei ansonsten ähnlichen Situationen eine

unterschiedliche Behandlung rechtfertigen (vgl. EGMR, Urteil vom 25. Oktober 2005 – 59140/00

(Okpisz)-, Nr. 33 des Urteils, recherchiert in juris, mit Verweis u.a. auf Urteil vom 11. Juni 2002 –

36042/97 (Willis), Nr. 39 des Urteils). Der EGMR hat bezüglich der Gewährung von Sozial-

leistungen an Ausländer nicht entschieden, dass es generell verboten ist, zwischen Inhabern

verschiedener Arten von Aufenthaltsgenehmigungen zu unterscheiden (vgl. u.a. EGMR, Urteil

vom 25. Oktober 2005 (Okpisz) Nr. 34, aaO.). Er hat die Frage, ob gegen das Diskriminierungs-

verbot des Art. 14 EMRK verstoßen wird, jeweils unter besonderer Berücksichtigung der konkre-

ten Sozialleistung und der gesetzgeberischen Konzeption entschieden. So hat der EGMR jeweils

ganz konkret und einzelfallbezogen z.B. im Verfahren Okpisz zu der deutschen Kindergeld-

regelung (Urteil vom 25. Oktober 2005 – 59140/00 -), im Verfahren Petrovic zu einer österreichi-

schen Urlaubsgeldregelung (Urteil vom 27. März 1998 – 20458/92 -), im Verfahren Willis zu

einer britischen Beihilferegelung (Urteil vom 11. Juni 2002 – 36042/97 -) oder zu einer österrei-

chischen Pensionsvorschussregelung (Urteil vom 16. September 1996 – 39/1995/545/631 -)

entschieden. Unter Berücksichtigung der im o.a. Urteil des EGMR vom 25. Oktober 2005

dargelegten Maßstäbe gibt es unter Berücksichtigung des dem Gesetzgeber einzuräumenden

gewissen Ermessensspielraumes eine objektive und angemessene Rechtfertigung dafür, bestimmte

Gruppen von Ausländern durch die Regelung in § 1 Abs. 1 AsylbLG dem Leistungskonzept des

AsylbLG zu unterstellen. Es handelt sich bei diesen Gruppen von Ausländern nämlich regelmäßig

um Personen, die sich üblicherweise nur vorübergehend in der Bundesrepublik Deutschland

aufhalten. Andere Personen fallen nicht in den Anwendungsbereich des AsylbLG. Dieses gilt

auch für die von § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG erfassten Ausländer mit den dort genannten Aufent-
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haltserlaubnissen nach § 23 Abs. 1 oder § 24 AufenthG wegen Krieges in ihrem Heimatland oder

nach § 25 Abs. 4 Satz 1 oder § 25 Abs. 5 AufenthG. Nicht alle Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 23,

24 AufenthG werden erfasst, sondern nur diejenigen, die "wegen Krieges in ihrem Heimatland"

erteilt worden sind, d.h. wegen eines typischerweise vorübergehenden Ereignisses. Gleiches gilt

für die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 AufenthG, die schon nach den Wortlaut dieser

Vorschrift für einen vorübergehenden Aufenthalt erteilt wird. Auch die Aufenthaltserlaubnis nach

§ 25 Abs. 5 AufenthG wird vom Konzept her nicht für einen Daueraufenthalt in der Bundesrepu-

blik Deutschland erteilt, denn die Ausländer sind vollziehbar ausreisepflichtig. Auch wenn

Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG ist, dass

die Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der

Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, wird diese Aufenthaltserlaubnis

gemäß § 26 Abs. 1 AufenthG grundsätzlich jeweils nur für längstens sechs Monate, nach einem

mindestens 18-monatigen rechtmäßigen Aufenhalt nur für jeweils längstens drei Jahre erteilt. Aus

§ 26 Abs. 2 AufenthG wird deutlich, dass jeweils zu prüfen ist, ob das Ausreisehindernis entfallen

ist. Sollte der Aufenthalt mit Bezug von Sozialleistungen entgegen den mit dem jeweiligen Auf-

enthaltsstatus verbundenen Erwartungen eine bestimmte Dauer (36 Monate nach Rechtslage bis

zum 27. August 2007 bzw. 48 Monate nach der seit dem 28. August 2007 geltenden Rechtslage)

übersteigen, hat der Gesetzgeber dem dadurch Rechnung getragen, dass sodann gemäß § 2 Abs. 1

AsylbLG grundsätzlich Leistungen entsprechend dem allgemeinen Sozialhilfeniveau gewährt

werden. Aufgrund dieser nicht sachwidrigen Differenzierungen liegt ein Verstoß gegen das

Diskriminierungsverbot des Art. 14 EMRK nicht vor.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.

Die Revision wird nicht zugelassen, da Zulassungsgründe nach § 160 Abs. 2 SGG nicht

vorliegen.-


